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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen  
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 
können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch 
solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe 
Bedeutung beimessen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige An-
gaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer 
Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nach-
stehenden Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, 
alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach 
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine 
vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des 
    Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt. 
 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn 
Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig 
angegebene Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles  
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht  
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, 
welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  
 
2. Kündigung 
 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 
 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf 
unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf 
dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung 
hinweisen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist.   
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannten. 
 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, 
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben.  
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine 
andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeige-
pflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung 
und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte 
die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre 
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Versicherungsinformationen 
Nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zur gewünschten Versicherung. 

 

Wer ist Ihr Vertragspartner? 

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Königinstr. 28, 80802 München. Sitz 
der Gesellschaft ist München. Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handelsregister München unter der Nummer HRB 75727. 
 
Die Namen der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder werden in Ihrem Antrag bzw. unserem Angebot und Ihrem 
Versicherungsschein genannt.  
 
Wir sind ein Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen. 
 
Dienstleistend für uns tätig und insbesondere Ansprechpartner für die Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung ist: 
 
Allianz Agrar Aktiengesellschaft 
Hausanschrift:  Postanschrift: 
Königinstr. 19  Postfach 33 06 25 
80539 München  80066 München 

Telefon: 089 / 678 297-0 Internet: www.allianzagrar.de 
Fax: 089 / 679 279 5 E-Mail: info@allianzagrar.de 
 
Sitz der Gesellschaft: München  
Registergericht: Amtsgericht München HRB 3392                            
 
 
Wie kommt der Vertrag zustande und welches Recht gilt? 

Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag angenommen haben. Die Annahme erklären wir in der Regel durch die 
Übersendung des Versicherungsscheins. 
 
Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Durchführung des Versicherungsvertrages gilt deutsches Recht. Alle 
Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Auch die gesamte Kommunikation zu Ihrem 
Vertragsverhältnis erfolgt in deutscher Sprache. 
 

Was gilt für das Widerrufsrecht? 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
- der Versicherungsschein, 
- die Vertragsbestimmungen einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 

diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 
- die Widerrufsbelehrung, 
- bei Verbrauchern das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
- und die weiteren Informationen die nach der VVG-Informationspflichtenverordnung mitzuteilen sind, 
  jeweils in Textform zugegangen sind. Nähere Informationen zum Fristbeginn finden Sie in der Widerrufsbelehrung. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin oder Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, 80802 München oder per Fax an 
0800/4400/101 und aus dem Ausland per Fax an 0049/89/207002911 oder per E-Mail an Sachversicherung@Allianz.de. 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der 
Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag des Versicherungsschutzes um 1/360 des Jahresbeitrags. 
Ist der Beitrag einmalig für eine abweichende Zahlungsperiode zu entrichten, darf der Versicherer pro Tag des 
Versicherungsschutzes einen Betrag von 1/x (x = Anzahl der Tage der beantragten Versicherungsdauer) des Einmalbeitrags 
einbehalten. Die Zahlungsperiode sowie den Versicherungsbeitrag können Sie dem Antrag sowie dem Versicherungsschein 
entnehmen. 

Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. Haben Sie Ihr 
Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem 
Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er 
einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden. 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
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Laufzeit von weniger als einem Monat. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag 
weiter. 

 
Welche Laufzeit gilt für den Vertrag und wie kann dieser beendet werden? 

Wie lange Ihr Vertrag läuft und wie Sie oder wir ihn beenden können sowie Informationen zu etwaigen Vertragsstrafen 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. unserem Angebot, Ihrem Versicherungsschein und den beigefügten 
Versicherungsbedingungen. 
 
An wen können Beschwerden gerichtet werden? 

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Versicherungsvermittler oder auch gerne an uns. Dies gibt uns die Chance, für Sie eine Lösung zu finden und 
unseren Service zu optimieren. 

Alternativ besteht für Sie auch die Möglichkeit, ein Beschwerdeverfahren beim Ombudsmann für Versicherungen durchzuführen 
(Anschrift: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; Website: 
www.versicherungsombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Bitte 
beachten Sie, dass das Beschwerdeverfahren nur von Verbrauchern durchgeführt werden kann. Zudem darf der 
Beschwerdewert 100.000,- Euro nicht übersteigen. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, gleichgültig wie sie 
ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten offen. Entscheidet der Ombudsmann zu Ihren 
Gunsten, sind wir an diese Entscheidung gebunden, sofern der Beschwerdewert 10.000,- Euro nicht überschreitet. 
Bei Beschwerden über einen Versicherungsvermittler oder -berater können Sie sich unabhängig vom Beschwerdewert an den 
oben bezeichneten Ombudsmann wenden. Der Ombudsmann antwortet auf jede Beschwerde und unterbreitet in geeigneten 
Fällen einen unverbindlichen Schlichtungsvorschlag. 

Sofern Sie als Verbraucher den Versicherungsvertrag auf elektronischem Wege (z.B. über eine Website oder via E-Mail) 
geschlossen haben, können Sie für Ihre Beschwerde auch die von der Europäischen Kommission eingerichtete Online-
Streitbeilegungsplattform (Website: ec.europa.eu/consumers/odr/) nutzen. Ihre Beschwerde wird von dort an den Ombudsmann 
für Versicherungen e.V. weitergeleitet. 

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Referat VBS 4, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Email: poststelle@bafin.de, Internet: www.bafin.de. Im Fall einer 
Beschwerde können Sie sich auch dorthin wenden. 
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Allgemeine Bedingungen für die Tier-Lebensversicherung  
der 

der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft 

 (AVTL 2008) 
 
ABSCHNITT A 
 
§   1 Versicherte Gefahren und Schäden 
§   2 Umfang der Versicherung 
§   3  Ausschlüsse vom Versicherungsschutz 
§   4 Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung 
§   5 Versicherungsort 
§   6  Versicherungswerte und Versicherungssummen 
§   7 Entschädigungsberechnung 
§   8 Selbstbehalt 
§   9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§ 10 Anrechnung sonstiger Leistungen auf die Entschädigung 
§ 11 Veräußerung versicherter Tiere; Interessenwegfall 
§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände 
 
ABSCHNITT B 
 
§   1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
§   2 Beginn des Versicherungsschutzes, Wartezeit, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder 

Nichtzahlung der Erst- oder Einmalbeitrag 
§   3 Dauer und Ende des Vertrages, Beginn und Ende der Haftung, Wartezeit, Wegfall des versicherten Inte-

resses 
§   4 Folgebeitrag 
§   5 Lastschriftverfahren 
§   6 Ratenzahlung 
§   7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
§   8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

§   9 Gefahrerhöhung 
§ 10 Überversicherung 
§ 11 Mehrere Versicherer 
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 
§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
§ 18 Repräsentanten 
§ 19 Verjährung 
§ 20 Zuständiges Gericht 
§ 21 Anzuwendendes Recht 
 

ANHANG A 
 

Zusatzvereinbarungen 
 

ANHANG B 
 

Beitragsanpassungsklausel 
 
Information zur Verwendung Ihrer Daten 
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Abschnitt A 

 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
 
1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag genannten Gefahren 
und Schäden. 
 
2. Je nach versicherter Tierart und gewählter Zusatzvereinbarung 
gemäß ANHANG A dieser Versicherungsbedingungen können 
 
a) Pferde und andere Einhufer gegen 
 
A  Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
C Zuchtuntauglichkeit; 
D Totgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der Leibesfrucht; 
E  Unbrauchbarkeit; 
 
b) Rinder gegen 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
C Zuchtuntauglichkeit; 
D Totgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der Leibesfrucht; 
 
c) Neuweltkameliden gegen 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
 
d) Jagdhunde gegen 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
F Tierarztkosten 
 
e) Sonstige Tierarten (nach Einzelvereinbarung) gegen 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
 
versichert werden. 
 
Soweit gemäß der gewählten Zusatzvereinbarung gemäß ANHANG 
A dieser Versicherungsbedingungen Bestimmungen der Nr. 2 für 
einzelne oder mehrere Gefahren und Schäden nicht vereinbart sind, 
sind die für diese Schäden und Gefahren betreffende Bestim-
mungen nicht anzuwenden. 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
 
Der Umfang der versicherten Gefahren und Schäden regelt sich 
entsprechend der gewählten Zusatzvereinbarung gemäß ANHANG 
A dieser Versicherungsbedingungen. 
 
A  Tod (Verenden, Nottötung) 
 
1.Die Versicherung umfasst Tod (Verenden, Nottötung) in Folge 
von 
 
a) Krankheit oder Unfall; nicht versichert ist Abschlachten in diebi-
scher Absicht (B Nr. 2); 
b) Trächtigkeit oder Geburt; 
c) Operation zur Abwendung eines Versicherungsfalls; 
d) Kastration bei Hengsten; 
e) Transport; 
f) Brand, Explosion oder Blitzschlag. 
 
2. Die Versicherung kann wahlweise beschränkt werden auf Tod 
(Verenden, Nottötung) 
a) in Folge Trächtigkeit oder Geburt; 
b) in Folge Operation; 
c) in Folge Kastration; 
d) während des Transports, wenn der Tod (Verenden, Nottötung) 
durch den Transport verursacht wird;  
e) während eines Weidegangs; Schäden durch Trächtigkeit oder 
Geburt sind jedoch nur mitversichert, wenn dies vereinbart ist; 
f) während eines Jagdeinsatzes oder jagdlicher Ausbildung; 
g) während einer Veranstaltung. 

3. Der Versicherungsnehmer darf eine Nottötung nur mit Einwilli-
gung des Versicherers vornehmen, es sei denn, dass die Erklärung 
des Versicherers nicht abgewartet werden kann. Ist durch das 
Gutachten des Tierarztes vor der Tötung festgestellt, dass die 
Tötung notwendig ist und die Erklärung des Versicherers nicht 
abgewartet werden kann, so muss der Versicherer die Feststellung 
gegen sich gelten lassen. Ist dieser Vorschrift zuwider eine Nottö-
tung erfolgt, so ist der Versicherer gemäß ABSCHNITT B-§8 Nr. 3 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Die Einwilligung zur Nottötung wird erteilt, wenn der Leidenszustand 
des Tieres durch bewährte tierärztliche Behandlungsmethoden 
nicht behebbar ist und der Tod des Tieres als Folge des Leidenszu-
standes mit Sicherheit zu erwarten ist.  
Eine Schlachtung/Tötung aus wirtschaftlichen Gründen ist keine 
Nottötung. 
4. Für Schäden durch Brand, Explosion oder Blitzschlag wird 
Entschädigung nicht geleistet, soweit der Schaden durch 
Ansprüche aus anderen Versicherungsverträgen gedeckt ist. 
5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer wegen Seuchen oder Krankheiten eine Zahlung aus 
öffentlichen Mitteln oder von Tierseuchenkassen oder Tierkörper-
beseitigungsanstalten erhält oder erhalten hätte, wenn er den 
Anspruch nicht vorsätzlich aufgegeben oder schuldhaft verwirkt 
hätte. 
 
B  Diebstahl oder Raub 
 
1. Versicherungsschutz besteht für den Verlust des Gewahrsams 
durch Diebstahl oder Raub. 
2. Mitversichert ist Abschlachten in diebischer Absicht. 
 
C  Zuchtuntauglichkeit 
 
1. Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Zuchtuntauglich-
keit durch Krankheit oder Unfall sowie bei weiblichen Zuchttieren 
außerdem durch Trächtigkeit oder Geburt. Zuchtuntauglich ist 
Deck- oder Befruchtungsunfähigkeit bei männlichen Zuchttieren, 
Unfruchtbarkeit bei weiblichen Zuchttieren. 
2. Versicherungsschutz besteht 
a) bei männlichen Zuchttieren nur, wenn diese vor Beginn der 
Versicherung nachweislich normal gedeckt und befruchtet haben; 
b) bei weiblichen Zuchttieren nur, wenn diese während der Dauer 
der Versicherung nachweislich mindestens einmal normal gebärt 
haben. 
3. Ausgeschlossen ist Zuchtuntauglichkeit durch 
a) natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen; 
b) Alter; 
c) Bösartigkeit. 
 
D  Totgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der Leibesfrucht  
 
1. Versicherungsschutz besteht, wenn 
a) die Leibesfrucht tot geboren wird oder 
b) das Fohlen/Kalb innerhalb der vereinbarten Zeit verendet oder 
notgetötet werden muss. 
c) Als Leibesfrucht gilt der Fötus bei Pferden ab dem 7., bei Rindern 
ab dem 6. Trächtigkeitsmonat. 
 
E  Unbrauchbarkeit 
 
1. Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit 
zum Reiten oder Fahren oder zu einem anderen vereinbarten Ver-
wendungszweck durch Krankheit oder Unfall. 
2. Ausgeschlossen ist Unbrauchbarkeit durch 
a) natürliche oder anerzogene Verhaltensweisen; 
b) Alter; 
c) Bösartigkeit;  
bei Pferden zusätzlich ausgeschlossen: 
d) Koppen oder Weben; 
e) Stätigkeit; 
f) Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang. 
 
F Tierarztkosten 
 
1. Sofern vereinbart, sind Behandlungskosten durch den Tierarzt 
als Folge eines Jagd- oder Transportunfalls gemäß der Regelung 
der gewählten Zusatzvereinbarung mitversichert. 
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§ 3 Ausschlüsse vom Versicherungsschutz 
 
Versicherungsschutz besteht nicht 
 
1. für die Folgen von Mängeln oder Krankheiten, die bei Beginn der 
Versicherung bereits vorhanden waren oder vor Ablauf der verein-
barten Wartezeiten (ABSCHNITT B-§3 )auftreten, einschließlich 
angeborener Fehlentwicklungen; 
2. für Ereignisse, die durch Transportmittelunfall oder während 
eines Luft- oder Seetransportes eintreten, wenn diese Ereignisse 
nicht durch besondere Vereinbarungen eingeschlossen sind; 
3. Schäden, soweit sie durch Kriegsereignisse jeder Art, innere 
Unruhen, Terrorakte*), Erdbeben oder Kernenergie**) verursacht 
werden, 
*) Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen 
zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die 
geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche 
Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 
**) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesre-
publik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen 
sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversi-
cherungen ab. 
 
§ 4 Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung 
 
1. Versichert sind die Tiere, 
a) die im Versicherungsvertrag bezeichnet und versicherungsfähig 
(Nr. 2) sind; 
b) die aufgrund eines bestehenden Versicherungsvertrages zu der 
Versicherung wirksam angemeldet worden sind. 
 
2. Versicherungsfähig sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, alle 
gesunden Tiere ab dem 4. Lebensmonat, bei Jagdhunden ab dem 
6. Lebensmonat. 
 
3. Die Versicherungsfähigkeit endet 
a) bei Pferden mit Vollendung des 17. Lebensjahres; 
b) bei Rindern mit Vollendung des 8. Lebensjahres; 
c) bei Neuweltkameliden 
mit Vollendung des 15. Lebensjahres; 
d) bei Jagdhunden mit Vollendung des 12. Lebensjahres 
e) Für alle sonstigen Tierarten endet die Versicherungsfähigkeit 
gemäß Vereinbarung.  
f) Für bereits versicherte Tiere endet die Versicherung, sofern nicht 
anders vereinbart, mit Ablauf der Versicherungsperiode, in das die 
Vollendung des jeweiligen Lebensjahres gemäß 3a) bis 3e) fällt. Für 
Verträge mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr gilt 
ABSCHNITT B-§3 Nr.4 entsprechend. 
 
4. Auf Verlangen des Versicherers hat der Antragsteller auf eigene 
Kosten ein tierärztliches Gutachten oder sonstige Nachweise über 
den Gesundheitszustand und den Wert der zu versichernden Tiere 
beizubringen. 
 
5. Die Annahme des Antrags ist in Textform zu erklären oder zu 
bestätigen. 
 
6. Bei Versicherung mit Einzelbeschreibung ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, ohne Rücksicht auf die Eigentums-
verhältnisse alle in seinem Gewahrsam befindlichen Tiere im 
Versicherungsantrag zu bezeichnen oder nachträglich zu der 
Versicherung anzumelden, soweit oder sobald sie versiche-
rungsfähig (Nr. 2) sind und soweit sie zu derselben Tiergruppe 
gehören, die der Versicherungsvertrag umfasst. Die Anmeldung 
(Nr. 1b) wird im Zeitpunkt Ihres Zuganges wirksam, wenn der 
Versicherer sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
Zugang ablehnt. Nr. 4 gilt entsprechend. 
Nicht wirksam angemeldete Tiere sind nicht versichert.  
 
7. Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 6 genannte 
Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B-§ 1 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 Versicherungsort 
 
1. Versicherungsort ist der im Versicherungsschein bezeichnete Ort 
der Tierhaltung. 
 
2. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erstreckt sich die 
Versicherung auch  
a) auf alle Flächen, auf denen sich das Tier im Zusammenhang mit 
üblichen Vorgängen der Tierhaltung befindet; 
b) auf alle Transportwege, wenn der Transport ein üblicher Vorgang 
der Tierhaltung ist;  
c) auf alle Gebiete, in die das Tier gelangt, nachdem es durch 
Diebstahl oder Raub entwendet worden ist. 
 
3. Schlachtung und Transport zur Schlachtung gelten nicht als 
übliche Vorgänge der Tierhaltung im Sinn von Nr. 2 a) und 2  b). 
 
§ 6 Versicherungswerte und Versicherungssummen 
 
1. Die gewählten Versicherungssummen sollen dem Wert der Tiere 
entsprechen. Das gleiche gilt für Entschädigungsbeträge, wobei 
jedoch die im Versicherungsfall voraussichtlich erzielbaren Erlöse 
zu berücksichtigen sind. Liebhaberwerte bleiben außer Betracht. 
 
2. Bei Versicherung mit Einzelbeschreibung wird entweder eine 
Versicherungssumme oder ein Entschädigungsbetrag vereinbart.  
 
3. Bei Versicherung ohne Einzelbeschreibung wird je Tiergruppe 
eine Gesamtversicherungssumme oder ein Gesamtentschädi-
gungsbetrag vereinbart. Hieraus wird mittels Teilung durch die Zahl 
der Tiere eine Höchstversicherungssumme oder ein Höchstent-
schädigungsbetrag errechnet, und zwar für jedes Tier in gleicher 
Höhe. Nr. 1 gilt entsprechend.  
 
4. Sind mehrere Arten von Schäden gemäß ABSCHNITT A-§1  
Nr. 2 versichert, so können für dasselbe Tier oder dieselbe Tier-
gruppe Versicherungssummen und Entschädigungsbeträge auch 
nebeneinander vereinbart werden. 
 
5. Bei Masttieren kann als Versicherungssumme auch das Produkt 
aus dem Gewicht des Tieres und dem Erzeugerpreis zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles vereinbart werden.  
 
6. Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können die ver-
einbarte Versicherungssumme durch einseitige Erklärung mit sofor-
tiger Wirkung herabsetzen, wenn diese nachweislich zu hoch ist. 
Der Beitrag wird aus der herabgesetzten Versicherungssumme 
berechnet. 
 
§ 7 Entschädigungsberechnung 
 
Art und Umfang der Entschädigungsberechnung richtet sich nach 
der gewählten Zusatzvereinbarung gemäß ANHANG A dieser 
Versicherungsbedingungen. 
 
§ 8 Selbstbehalt 
 
Entschädigungen können durch vereinbarte Selbstbehalte gekürzt 
oder durch Höchstentschädigungsregelungen begrenzt werden. Art 
und Umfang des Selbstbehaltes richtet sich nach der gewählten 
Zusatzvereinbarung gemäß ANHANG A dieser Versicherungs-
bedingungen. 
 
§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-
schlossen sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung bean-
spruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 
 
2. Verzinsung  
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen, 
b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr; die Zinsen werden 
zusammen mit der Entschädigung fällig. 
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3. Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem in Folge Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 
4. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch läuft. 
 
§ 10 Anrechnung sonstiger Leistungen auf die 

Entschädigung 
 
1. Je nach gewählter Zusatzvereinbarung gemäß ANHANG A dieser 
Versicherungsbedingungen können Verwertungserlöse und Ent-
schädigungen aus anderen Versicherungsverträgen sowie Zahlungen 
aus öffentlichen Mitteln, von Tierseuchenkassen oder Tierkörper-
beseitigungsanstalten auf die Entschädigung aus dem vorliegenden 
Versicherungsvertrag angerechnet werden.  
 
2. Der Versicherungsnehmer hat Tiere, für die er Entschädigung 
beansprucht, bestmöglich zu verwerten und dem Versicherer den 
erzielten Erlös durch eine Verkaufsabrechnung nachzuweisen, aus 
der Gewicht und Marktpreis hervorgehen; auf Verlangen ist auch ein 
amtlicher Tötungsnachweis beizubringen. Ist der Erlös unange-
messen niedrig, so setzt der Versicherer den anzurechnenden Betrag 
in angemessener Höhe fest, soweit nicht der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass ein Erlös in der festgesetzten Höhe nicht erzielbar 
war. 
3. Auf Verlangen hat der Versicherungsnehmer das zu verwertende 
Tier dem Versicherer herauszugeben, der es dann namens und für 
Rechnung des Versicherungsnehmers verwertet. 
 
§ 11 Veräußerung versicherter Tiere; Interessenwegfall 
 
1. Scheidet ein Tier aus dem Gewahrsam des Versicherungs-
nehmers für dauernd aus, oder wird ein Tier zu dem versicherten 
Verwendungszweck nicht mehr verwendet, so endet für dieses Tier 
die Versicherung. 
2. Durch Eintritt eines entschädigungspflichtigen Versicherungs-
falles scheidet das betroffene Tier aus dem Versicherungsvertrag 
auch dann aus, wenn es noch lebt. Dies gilt jedoch nicht, wenn  
a) ein abhanden gekommenes Tier später wieder in den Gewahr-
sam des Versicherungsnehmers gelangt; eine gemäß ABSCHNITT 
A-§1 gezahlte Entschädigung in Folge der versicherten Gefahr ‚B‘ 
ist zurückzuzahlen, 
b) wenn, sofern vereinbart, sich die Entschädigung auf Tierarzt-
kosten bezieht. 
 
§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände 
 
1. Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B-§9 
Nr. 1a kann insbesondere dann vorliegen, wenn  
 
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag und/oder in 
ergänzenden Fragebögen zum Antrag gefragt worden ist, 
b) der Versicherungsnehmer die Verwendungsart oder die Hal-
tungsweise der versicherten Tiere ändert. 

 
Abschnitt B 

 
§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
 
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen 
 
a) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. 
b) Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 
1 stellt. 

 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
a) Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.  
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflicht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so 
ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf 
einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen. 
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-
tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte. 
e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur 
Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf 
die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich 
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntnis-
erlangung angeben.  
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 
 
4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur 
Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
 
5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl 
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis 
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.  
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur be-
rufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum 
Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, 
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt hat. 
 
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 

Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des 
Erst- oder Einmalbeitrags,  

 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in 
Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, jedoch nicht vor Ablauf der vereinbarten Wartezeit gemäß 
ABSCHNITT B-§3 Nr. 5. 
 
2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbietrags 
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Be-
stehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des 
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich 
nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder 
einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate 
als erster Beitrag. 
 
3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
4. Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmaligen Beitrag 
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so 
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht 
hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
§ 3 Dauer und Ende des Vertrages, Beginn und Ende 

der Haftung, Wartezeit, Wegfall des versicherten 
Interesses 

 
1. Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen. 
2. Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden. Die Kündigung muss dem Versicherer 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres zugehen. 
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. 

5. Beginn und Ende der Haftung, Wartezeit 
a) Die Haftung beginnt nach Einlösung des Versicherungsscheines, 
jedoch nicht vor Ablauf der Wartezeit. Diese beginnt zum vereinbar-
ten Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur Beitragszahlung erst 
später aufgefordert, der Beitrag aber ohne Verzug gezahlt wird. 
b) Die jeweilige Wartezeit bestimmt sich gemäß der gewählten 
Zusatzvereinbarung gemäß ANHANG A dieser Versicherungs-
bedingungen. 
c) Bei Erkrankungen während einer Wartezeit kann der Versicherer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang 
der Anzeige mit sofortiger Wirkung kündigen. Das Kündigungsrecht 
beschränkt sich auf das erkrankte Tier, bei ansteckenden Krankhei-
ten auf die von Ansteckung bedrohten Tiergattungen. Der Versiche-
rer hat den auf die betroffenen Tiere entfallendem Beitrag zeitantei-
lig zurückzuzahlen. 
d) Ist das versicherte Tier vor Ende der Haftungsdauer erkrankt 
oder hat es einen Unfall erlitten, so haftet der Versicherer bei einer 
Versicherungsdauer von mindestens einem Jahr auch für Versiche-
rungsfälle gemäß ABSCHNITT A-§2 ‚A‘ durch Tod, die in Folge 
dieser Erkrankung oder dieses Unfalls innerhalb von zwei Wochen 
nach Ende der Haftungsdauer eintreten 
e) Die Bestimmungen über die Wartezeit gelten entsprechend, 
soweit Selbstbehalte vermindert, Entschädigungsbeträge oder 
Versicherungssummen erhöht oder der Haftungsumfang in sonsti-
ger Weise erweitert wird. 
 
6. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. Der Versicherungs-
vertrag endet nicht dadurch, dass der Versicherungsnehmer Tiere 
der versicherten Art vorübergehend nicht mehr hält. 
 
§ 4 Folgebeitrag 
 
1. Fälligkeit  
a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist. 
 
2. Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-
zeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten 
im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – 
Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht frist-
gerechten Zahlung hinweist. 
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen. 
 
4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet. 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) 
bleibt unberührt. 
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§ 5 Lastschriftverfahren 
 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 
 
2. Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die 
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. Der Versicherer 
hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs-
nehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige 
Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene 
Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug 
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
§ 6 Ratenzahlung 
 
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die gestun-
deten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teil-
weise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 
 
§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
1. Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden 
hat. 
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat. 
 
2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung 
und fehlendem versicherten Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-
erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Ver-
sicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallen-
den Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der 
Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu 
erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach 
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt 
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu. 
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungs-
erklärung zu. 
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der 
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
1.Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-
nehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat, sind: 
 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften;  
bb) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen 
Obliegenheiten.  
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des 
Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat. 
 
2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
 
a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer 
unverzüglich 
 
aa) jede Störung im Allgemeinbefinden des oder der Tiere, die es 
erforderlich macht, einen Tierarzt zuzuziehen, 
bb) Anzeichen für eine Unbrauchbarkeit oder Zuchtuntauglichkeit zu 
den gemäß ABSCHNITT A-§ 2 ‚C‘ oder ‚E‘ versicherten Ver-
wendungszwecken, 
cc) Unfälle, 
dd) Tod, 
ee) Seuchen oder Seuchenverdacht, 
ff) Abhandenkommen, 
anzuzeigen. 
 
Die Anzeige hat sofort telefonisch oder mittels anderer elek-
tronischer Medien zu erfolgen. Die Verpflichtung zur Anzeige 
innerhalb von 24 Stunden in Textform bleibt hiervon unberührt. 
 
Diese Anzeigepflicht besteht bei ansteckenden Erkrankungen, 
Seuchen oder Seuchenverdacht auch für nicht versicherte Tiere im 
Bestand des Versicherungsnehmers. 
 
b) Bei Erkrankungen und Unfällen hat der Versicherungsnehmer 
unverzüglich einen Tierarzt hinzuzuziehen und dem Versicherer 
einen tierärztlichen Krankheitsbericht zu übersenden. Die Kosten 
für die tierärztliche Untersuchung und Behandlung gehen zu Lasten 
des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt für die Kosten des 
tierärztlichen Krankheitsberichts.  
 
c) Der Versicherungsnehmer hat den Schaden nach Möglichkeit 
abzuwenden oder zu mindern und dabei die Weisungen des Ver-
sicherers zu befolgen. Er hat, wenn die Umstände es gestatten, 
solche Weisungen einzuholen.  
Die Kosten für Fütterung und Pflege gehen zu Lasten des Ver-
sicherungsnehmers. Das gleiche gilt, sofern nicht anders vereinbart, 
für die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behandlung. 
 
d) Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer Gelegenheit zu geben, Feststellungen über Grund 
und Höhe des Schadens zu treffen. Insbesondere hat der Ver-
sicherungsnehmer  
aa) vor Schlachtung, Tötung, Veräußerung oder medizinischen 
Eingriffen die Zustimmung des Versicherers einzuholen; die Ver-
pflichtung, vor einer Nottötung die Einwilligung des Versicherers 
einzuholen, bleibt hiervon unberührt.  
bb) Erkrankungen und Unfälle nachzuweisen;  
cc) den Verwertungserlös nachzuweisen (ABSCHNITT A-§10); 
dd) den Nachweis über den Bestand zu erbringen  
ee) bei Tod eines Tieres durch Verenden einen tierärztlichen Sek-
tionsbericht vorzulegen; 
ff) bei Schäden auf Bahntransporten eine amtliche Tatbestands-
aufnahme zu veranlassen. 
 
e) Diebstahl und sonstige Versicherungsfälle gemäß ABSCHNITT 
A-§2 ‚B‘ hat der Versicherungsnehmer unverzüglich auch der zu-
ständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Gelangt das Tier wieder 
in den Gewahrsam des Versicherungsnehmers oder erlangt er 
Kenntnis über dessen Verbleib oder über die Person eines Diebes, 
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Räubers, Hehlers oder Finders, so hat der Versicherungsnehmer 
dies unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen 
 
f) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) 
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 
 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 
oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
 
§ 9 Gefahrerhöhung 
 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertrags-
erklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird. 
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur – vor-
liegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem 
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
mitversichert gelten soll. 
 
2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten.  
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverzüglich anzeigen. 
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat. 
 
3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr.2 a), 
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Ver-
sicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 
2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 
b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 
erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 

Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-
digungsrecht hinzuweisen. 
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 
Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht inner-
halb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederher-
gestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Ver-
sicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt 
hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungs-nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Ver-
sicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte 
zugegangen sein müssen, bekannt war. 
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder 
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhten Beitrag verlangt. 
 
§ 10 Überversicherung 
 
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird.  
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe des 
Beitrags der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet 
haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre. 
Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 
§ 11 Mehrere Versicherer 
 
1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 
 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in 
ABSCHNITT B-§1 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungs-
freiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt 
hat. 
 
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Ver-
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sicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen 
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm 
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so 
ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der 
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, 
aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre.  
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. 
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 
 
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Ver-
sicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung des Beitrags werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungs-
wert gesunken ist.  
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleich-
zeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-
setzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen. 
 
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 
 
1. Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur 
dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. 
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein 
besitzt. 
2. Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Ver-
sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann 
die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers verlangen. 
3. Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Ver-
sicherten zu berücksichtigen. 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur 
zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist. 
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war. 
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicher-
ten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen 
 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, so weit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich 
verursacht. 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer - soweit erforderlich -
mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er in 
Folge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 
§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 
1. Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der anderen 
Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder 
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 
 
3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei. Ist die Herbeiführung des Schadens 
durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des 
Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig 
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der 
Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den 
Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als 
bewiesen. 
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§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften- 
        änderungen 
 
1. Form 
So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Ver-
sicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. Erklärungen und 
Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
 
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 
entsprechend Anwendung. 
 
§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 
Beendigung; 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 
und während des Versicherungsverhältnisses. 
 
2. Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem 
Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
 
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die 
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung 
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, 
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die 
Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
 
§ 18 Repräsentanten 
 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 
 
§ 19 Verjährung 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kennt-
nis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist ein 
Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.  
 
§ 20 Zuständiges Gericht 
 
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 

Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen. 
 
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen. 
 
§ 21 Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
______________________________________________________ 
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Anhang A 

 
Zusatzvereinbarungen zu den AVTL2008 
 
Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Tier-
Lebensversicherung der Allianz Versicherungs-
Aktiengesellschaft (AVTL2008), soweit sich nicht aus 
den Zusatzvereinbarungen (ZV) dieses Anhangs A 
etwas anderes ergibt. 
 

 Zusatzvereinbarung TLP01  
Pferde-Lebensversicherung-Einzeltier 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
B Diebstahl oder Raub 
 
§ 2 Wartezeit 
     (zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1. Die Wartezeit beträgt 
a) für Dummkoller, ansteckende Blutarmut, Borna, Hufkrebs, 
Dämpfigkeit, chronische Bronchitis, periodische Augenentzündung, 
Knochenweiche und Tuberkulose drei Monate; 
b) für chronische Lahmheiten und Skeletterkrankungen, insbeson-
dere Hufrollenerkrankung, für Gleichbeinlahmheit, Sehnenstelzfuß, 
Schale und Spat sowie für Ataxie durch jede Ursache sechs  
Monate; 
c) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
Für Versicherungsfälle durch Unfall - außer in den Fällen nach 1b)-, 
durch Brand, Blitzschlag oder Explosion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 3 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1.Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß § 1 dieser Zusatzvereinbarung gehabt hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. 
 
§ 4 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus §3 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres. 
 

 Zusatzvereinbarung TLP02  
Pferde-Lebensversicherung-erweitert-Einzeltier 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
B Diebstahl oder Raub 
E Unbrauchbarkeit 
 
§ 2 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1.Die Wartezeit beträgt 
a) für Dummkoller, ansteckende Blutarmut, Borna, Hufkrebs, 
Dämpfigkeit, chronische Bronchitis, periodische Augenentzündung, 
Knochenweiche und Tuberkulose drei Monate; 
b) für chronische Lahmheit, insbesondere Hufrollenerkrankung, für 
Gleichbeinlahmheit, Schale und Spat sowie für Ataxie durch jede 
Ursache sechs Monate; 
c) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
Für Versicherungsfälle durch Unfall - außer in den Fällen nach 1b)-, 
durch Brand, Blitzschlag oder Explosion entfällt die Wartezeit. 
 
 
 
 

 
§ 3 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß § 1 dieser Zusatzvereinbarung gehabt hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. 
 
§ 4 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 3 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres. 
 
 

 Zusatzvereinbarung TLP05  
Pferde-Lebensversicherung-Trächtigkeit-Einzel 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
B Diebstahl oder Raub 
D Totgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der 
 Leibesfrucht  
 
§ 2 Wartezeit 
     (zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1.Die Wartezeit beträgt 
a) für Dummkoller, ansteckende Blutarmut, Borna, Hufkrebs, 
Dämpfigkeit, chronische Bronchitis, periodische Augenentzündung, 
Knochenweiche und Tuberkulose drei Monate; 
b) für chronische Lahmheit, insbesondere Hufrollenerkrankung, für 
Gleichbeinlahmheit, Schale und Spat sowie für Ataxie durch jede 
Ursache sechs Monate; 
c) für ansteckendes Verfohlen (bedingt durch Viren, Bakterien, 
Beschälseucheerreger oder Pilze) einen Monat; 
d) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
Für Versicherungsfälle durch Unfall - außer in den Fällen nach 1b)-, 
durch Brand, Blitzschlag oder Explosion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung des Muttertieres wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §1 dieser Zusatzvereinbarung gehabt hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. Die Entschädigung der 
Leibesfrucht wird berechnet aus der Versicherungssumme. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
1. Muttertier: 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus §4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Muttertieres 
2. Leibesfrucht: 
20% der Versicherungssumme der Leibesfrucht 
 

 Zusatzvereinbarung TLR01 
Rinder-Lebensversicherung-Einzel 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
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§ 2 Umfang der Versicherung 
      (zu ABSCHNITT A-§2 Nr.2) 
 
A  Tod (Verenden, Nottötung) 
Nicht versichert ist Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Seuchen 
oder Seuchenverdacht durch anzeigepflichtige Tierseuchen gemäß 
der „Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen“ oder melde-
pflichtige, übertragbare Krankheiten gemäß der „Verordnung über 
meldepflichtige Tierkrankheiten“. 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1. Die Wartezeit beträgt 
a) für Knochenweiche, Lungenwurm- oder Leberegelbefall drei 
Monate; 
b) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
 
Für Versicherungsfälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder  
Explosion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet.  
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres. 
 

 Zusatzvereinbarung TLR02  
Rinder-Lebensversicherung-Pauschal 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A  Tod (Verenden, Nottötung); 
B  Diebstahl oder Raub; 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
      ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
Nicht versichert ist Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Seuchen 
oder Seuchenverdacht durch anzeigepflichtige Tierseuchen gemäß 
der „Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen“ oder melde-
pflichtige, übertragbare Krankheiten gemäß der „Verordnung über 
meldepflichtige Tierkrankheiten“. 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1.Die Wartezeit beträgt 
a) für Knochenweiche, Lungenwurm- oder Leberegelbefall drei 
Monate; 
b) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
 
Für Versicherungsfälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
 

 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet.  
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres, sowie der 
im Versicherungsschein vereinbarte Sonderselbstbehalt der 
Gesamtversicherungssumme.  
 

 Zusatzvereinbarung TLR03  
Rinder-Lebensversicherung-Trächtigkeit-Einzel-kurzfristig 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
D Totgeburt oder Tod (Verenden, Nottötung) der  
  Leibesfrucht  
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
      ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung)  
Die Versicherung ist beschränkt auf Tod (Verenden, Nottötung) in 
Folge Trächtigkeit oder Geburt 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
Die Wartezeit beträgt eine Woche. 
 
§ 4  Versicherungswerte und Versicherungssummen 
      (zu ABSCHNITT A-§6) 
 
Die Leibesfrucht (Fötus ab dem 6. Trächtigkeitsmonat) ist gegen 
Beitragszuschlag mit 10% der Versicherungssumme des Mutter-
tieres mitversichert. Zusätzlich sind die Kosten für einen 
Kaiserschnitt, sofern dieser der Abwendung bzw. Minderung  eines 
Versicherungsfalls dient, bis 120,00 € mitversichert. 
 
§ 5 Entschädigungsberechnung 
     (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1.Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. Entsprechendes gilt für 
die Versicherung der Leibesfrucht. 
 
§ 6 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus §5 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Muttertieres. Für die 
Versicherung der Leibesfrucht und Kaiserschnittkosten entfällt der 
Selbstbehalt 
 

 Zusatzvereinbarung TLR04  
Rinder-Lebensversicherung-Weidetier-Einzel 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
     ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
1. Nicht versichert ist  
a) Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Seuchen oder Seuchenver-
dacht durch anzeigepflichtige Tierseuchen gemäß der „Verordnung 
über anzeigepflichtige Tierseuchen“ oder meldepflichtige, übertrag-
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bare Krankheiten gemäß der „Verordnung über meldepflichtige 
Tierkrankheiten“; 
b) Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Trächtigkeit und Geburt 
c) Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Transport 
 
2. Versicherungsschutz besteht innerhalb der ortsüblichen Wei-
desaison während des Weidegangs (maximal vom 01.04. -01.10. 
des jeweiligen Jahres). 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1. Die Wartezeit beträgt 
a) für Knochenweiche, Lungenwurm- oder Leberegelbefall drei 
Monate; 
b) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
 
Für Versicherungsfälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
     (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet.  
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres. 
 

 Zusatzvereinbarung TLR05  
Rinder-Lebensversicherung-Weidetier-Pauschal 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
      ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
1. Nicht versichert ist  
a) Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Seuchen oder Seuchenver-
dacht durch anzeigepflichtige Tierseuchen gemäß der „Verordnung 
über anzeigepflichtige Tierseuchen“ oder meldepflichtige, übertrag-
bare Krankheiten gemäß der „Verordnung über meldepflichtige 
Tierkrankheiten“.  
b) in Folge Trächtigkeit und Geburt  
c) Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Transport 
 
2. Versicherungsschutz besteht innerhalb der ortsüblichen Wei-
desaison während des Weidegangs (maximal vom 01.04. -01.10. 
des jeweiligen Jahres). 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1. Die Wartezeit beträgt 
a) für Knochenweiche, Lungenwurm- oder Leberegelbefall drei 
Monate; 
b) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
 
Für Versicherungsfälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
     (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  

a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet.  
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres, sowie der 
im Versicherungsschein vereinbarte Sonderselbstbehalt der 
Gesamtversicherungssumme. 
 

 Zusatzvereinbarung TLR06  
Rinder-Lebensversicherung-Zuchtbulle-Einzel 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
C Zuchtuntauglichkeit 
 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
     ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
Nicht versichert ist Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Seuchen 
oder Seuchenverdacht durch anzeigepflichtige Tierseuchen gemäß 
der „Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen“ oder melde-
pflichtige, übertragbare Krankheiten gemäß der „Verordnung über 
meldepflichtige Tierkrankheiten“. 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1. Die Wartezeit beträgt 
a) für Knochenweiche, Lungenwurm- oder Leberegelbefall drei 
Monate; 
b) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
 
Für Versicherungsfälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet.  
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres 
 

 Zusatzvereinbarung TLK01 
Kameliden-Lebensversicherung-Einzel 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
 
 
 
 
 
 



17 

§ 2 Umfang der Versicherung 
      (zu ABSCHNITT A-§2 Nr.2) 
 
A  Tod (Verenden, Nottötung) 
Nicht versichert ist Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Seuchen 
oder Seuchenverdacht durch anzeigepflichtige Tierseuchen gemäß 
der „Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen“ oder melde-
pflichtige, übertragbare Krankheiten gemäß der „Verordnung über 
meldepflichtige Tierkrankheiten“. 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1.Die Wartezeit beträgt 
a) für ansteckende Blutarmut, Nagelkrebs, chronische Bronchitis, 
chronische Lahmheit, periodische Augenentzündung, Knochen-
weiche und Tuberkulose drei Monate; 
b) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
 
Für Versicherungsfälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus §4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres 
 

 Zusatzvereinbarung TLK02  
Kameliden-Lebensversicherung-Pauschal 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
      (zu ABSCHNITT A-§2 Nr.2) 
 
A  Tod (Verenden, Nottötung) 
Nicht versichert ist Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Seuchen 
oder Seuchenverdacht durch anzeigepflichtige Tierseuchen gemäß 
der „Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen“ oder melde-
pflichtige, übertragbare Krankheiten gemäß der „Verordnung über 
meldepflichtige Tierkrankheiten“. 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
1. Die Wartezeit beträgt 
a) für ansteckende Blutarmut, Nagelkrebs, chronische Bronchitis, 
chronische Lahmheit, periodische Augenentzündung, Knochen-
weiche und Tuberkulose drei Monate; 
b) für sonstige Versicherungsfälle eine Woche. 
 
Für Versicherungsfälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 

Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus §4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres, 
mindestens jedoch 10% der Gesamt-Versicherungssumme des 
Vertrages. 
 

 Zusatzvereinbarung TLJ01 
Jagdhunde-Lebensversicherung-Einzel 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
F Tierarztkosten 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
      ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
Der Versicherungsschutz ist beschränkt auf Tod (Verenden, Nottö-
tung) in Folge eines Jagdeinsatzes oder während der jagdlichen 
Ausbildung. Versichert ist auch Tod (Verenden, Nottötung) in Folge 
eines Transportmittelunfalls während des Transportes vom Hei-
matzwinger zur Jagd- bzw. Ausbildungsveranstaltung und zurück. 
 
B Diebstahl oder Raub 
Versichert ist auch das Abhandenkommen in Folge eines Jagdein-
satzes oder Ausbildungsveranstaltung. 
 
F Tierarztkosten 
Versichert sind auch Tierarztkosten in Folge Krankheit oder Unfall 
in Folge eines Jagdeinsatzes oder der jagdlichen Ausbildung sowie 
durch Transportmittelunfall während des Transportes vom Hei-
matzwinger zur Jagd- bzw. zur Ausbildungsveranstaltung und 
zurück. 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
Die Wartezeit beträgt zwei Wochen. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf diese 
Beträge wird der jeweils vereinbarte Selbstbehalt angerechnet.  
 
2. Tierarztkosten sind auf maximal 50% des sich aus §4 1. dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes je Tier und Schaden-
ereignis begrenzt, je Versicherungsperiode jedoch maximal auf 750 
EUR. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
1. 20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus §4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres. 
 
2. Der Selbstbehalt bei Tierarztkosten beträgt 20%. 
 

 Zusatzvereinbarung TLD01 
Hunde-Lebensversicherung-Drückjagd-Einzel-kurzfristig 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
F Tierarztkosten 



18 

 
§ 2 Umfang der Versicherung 
      ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
Der Versicherungsschutz ist beschränkt auf Tod (Verenden, Nottö-
tung) der im Vertrag genannten Jagdveranstaltung. Versichert ist 
auch Tod (Verenden, Nottötung) in Folge eines Transportmittelun-
falls während des Transportes vom Heimatzwinger zur Jagdveran-
staltung und zurück. 
 
B Diebstahl oder Raub 
Versichert ist auch das Abhandenkommen während der im Vertrag 
genannten Jagdveranstaltung. 
 
F Tierarztkosten 
Versichert sind, sofern gesondert vereinbart, gegen zusätzlichen 
Beitrag auch Tierarztkosten (bis maximal 1000,00 €) in Folge 
Krankheit oder Unfall während der im Vertrag genannten Jagdver-
anstaltung sowie durch Transportmittelunfall während des Trans-
portes vom Heimatzwinger zur Jagdveranstaltung und zurück. 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
Die Wartezeit entfällt. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf diese 
Beträge wird der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet.  
2. Tierarztkosten sind auf maximal 1.000,00 € je versichertem Tier 
begrenzt. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
1. 20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus §4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres. 
 
2. Der Selbstbehalt bei Tierarztkosten beträgt 20%. 
 

 Zusatzvereinbarung TLX01 
Sonstige-Lebensversicherung-Einzel 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
      ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
Nicht versichert ist: 
1. Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Seuchen oder Seuchenver-
dacht durch anzeigepflichtige Tierseuchen gemäß der „Verordnung 
über anzeigepflichtige Tierseuchen“ oder meldepflichtige, übertrag-
bare Krankheiten gemäß der „Verordnung über meldepflichtige 
Tierkrankheiten“.  
2. Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Trächtigkeit und Geburt 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
Die Wartezeit beträgt eine Woche 
Für Versicherungsfälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 

1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus §4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres 
 

 Zusatzvereinbarung TLX02  
Sonstige-Lebensversicherung-Pauschal 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
  
A Tod (Verenden, Nottötung); 
B Diebstahl oder Raub; 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
      ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
Nicht versichert ist: 
1. Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Seuchen oder Seuchenver-
dacht durch anzeigepflichtige Tierseuchen gemäß der „Verordnung 
über anzeigepflichtige Tierseuchen“ oder meldepflichtige, übertrag-
bare Krankheiten gemäß der „Verordnung über meldepflichtige 
Tierkrankheiten“.  
2. Tod (Verenden, Nottötung) in Folge Trächtigkeit und Geburt 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
Die Wartezeit beträgt eine Woche 
Für Versicherungsfälle durch Unfall, Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion entfällt die Wartezeit. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1.Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres, sowie der 
im Versicherungsschein vereinbarte Sonderselbstbehalt der 
Gesamtversicherungssumme. 
 

 Zusatzvereinbarung TLT01 
Allgemein-Transport-Einzel-kurzfristig 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
      ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung)  
Die Versicherung ist beschränkt auf Tod (Verenden, Nottötung) des 
versicherten Tieres während oder in Folge des im Vertrag genann-
ten Landtransportes (einschliesslich Transportmittelunfall). 
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§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
Die Wartezeit entfällt. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung 
gehabt hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres. 
 

 Zusatzvereinbarung TLV01 
Allgemein-Veranstaltung-Einzel-kurzfristig 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
   ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung)  
Die Versicherung ist beschränkt auf Tod (Verenden, Nottötung) des 
versicherten Tieres während der im Vertrag genannten 
Veranstaltung sowie durch Transportmittelunfall während des 
Transportes auf dem Weg vom Heimatstall zur Veranstaltung und 
zurück. 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
Die Wartezeit entfällt. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles gemäß §§ 1,2 dieser Zusatzvereinbarung 
gehabt hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres. 
 

 
 Zusatzvereinbarung TLV02 
Allgemein-Veranstaltung-Pauschal-kurzfristig 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
     ( zu ABSCHNITT A-§1) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung) 
 
§ 2 Umfang der Versicherung 
   ( zu ABSCHNITT A-§2 Nr. 2) 
 
A Tod (Verenden, Nottötung)  
 
Die Versicherung ist beschränkt auf Tod (Verenden, Nottötung) der 
versicherten Tiere während der im Vertrag genannten 
Veranstaltung sowie durch Transportmittelunfall während des 
Transportes auf dem Weg vom Heimatstall zur Veranstaltung und 
zurück. 
 
§ 3 Wartezeit 
     ( zu ABSCHNITT B-§3) 
 
Die Wartezeit entfällt. 
 
§ 4 Entschädigungsberechnung 
      (zu ABSCHNITT A-§7) 
 
1. Die Entschädigung wird berechnet  
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gemäß §§1,2 dieser Zusatzvereinbarung gehabt 
hat; 
b) aus der Versicherungssumme 
Der niedrigere dieser beiden Beträge ist maßgebend. Auf ihn wird 
der vereinbarte Selbstbehalt angerechnet. 
 
§ 5 Selbstbehalt 
      (zu ABSCHNITT A-§8) 
 
20% der Versicherungssumme bzw. des sich aus § 4 dieser 
Zusatzvereinbarung ergebenden Wertes des Einzeltieres, sowie der 
im Versicherungsschein vereinbarte Sonderselbstbehalt der 
Gesamtversicherungssumme. 
 

Anhang B 
 
Beitragsanpassungsklausel (TL08) 
 
1. Der Versicherer kann die Beitragssätze mit Wirkung ab Beginn 
der nächsten Versicherungsperiode ändern. Bei Erhöhung der 
Beitragssätze dürfen diese die zum Zeitpunkt der Erhöhung gültigen 
Beitragssätze für Neuverträge nicht übersteigen. 
2. Eine sich aus Nr. 1 ergebende Beitragserhöhung wird dem Versi-
cherungsnehmer spätestens einen Monat vor Beitragsfälligkeit 
mitgeteilt. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. 
3. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung mit sofortiger Wir-
kung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Erhöhung, kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Es 
genügt die rechtzeitige Absendung der Kündigung. Eine Erhöhung 
der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.
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Information zur Verwendung Ihrer Daten 
 
Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung sind Vertrauenssache. Daher ist es für uns sehr wichtig, Ihre 
Persönlichkeitsrechte zu respektieren. Das gilt insbesondere für den Umgang mit Ihren persönlichen Daten. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Allianz Versicherungs-AG (im Folgenden „der Versicherer“), die Sie unter 
folgenden Kontaktdaten erreichen: 
 
Allianz Versicherungs-AG 
10900 Berlin 
Telefon: 08 00.4 10 01 15 
E-Mail: sachversicherung@allianz.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 
Der Abschluss und die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
(im Folgenden „Daten“) nicht möglich. 
 
Beantragen Sie Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen gemachten Angaben und ggf. ergänzende Angaben 
Dritter, um das von uns zu übernehmende Risiko einschätzen zu können. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir Ihre Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Prüfung des fristgerechten 
Forderungsausgleichs. Kommt der Vertrag nicht zustande, speichern wir Ihre Daten - in der Unfallversicherung auch Ihre 
Gesundheitsdaten - drei volle Kalenderjahre für den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Angaben zum 
Schaden- oder Leistungsfall benötigen wir etwa, um den Eintritt und den Umfang des Versicherungsfalles sowie ggf. den 
Eintritt und die Abwicklung von Regressforderungen prüfen zu können. Die Daten nutzen wir weiterhin für eine Betrachtung 
und Pflege der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise für die Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder für 
umfassende Auskunftserteilungen. Darüber hinaus benötigen wir Ihre Daten zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben, zur 
Geschäftssteuerung oder zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife und 
Produkte sowie zu deren Kalkulation. 
 
Wir verarbeiten Ihre Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der am 25.05.2018 wirksam 
werdenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die gesetzliche Anforderungen für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese 
können Sie im Internet unter www.allianz.de/datenschutz abrufen. 
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt für vorvertragliche Maßnahmen und zur Erfüllung Ihres Vertrages. Soweit dafür 
besondere Kategorien personenbezogener Daten, wie Gesundheits-daten in der Unfallversicherung, erforderlich sind, 
benötigen wir grundsätzlich  Ihre Einwilligung, es sei denn, es liegen die Voraussetzungen eines gesetzlichen Tatbestandes 
vor, z.B. bei der Erstellung von Statistiken. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. 
Dies kann insbesondere der Fall sein: 
 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten insbesondere durch Datenanalysen zur Missbrauchsbekämpfung, 
 für Markt- und Meinungsfragen, 
 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der Allianz 

Deutschland-Gruppe und deren Kooperationspartner. Dabei betrachten wir Aspekte, wie das von Ihnen bei uns 
gehaltene Produktportfolio und Ihre persönliche Situation, um Ihnen individuell passende Produktempfehlungen geben 
zu können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten oder obliegender Beratungspflichten). 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Vermittler: 
Der selbständige Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, mit welchem Inhalt der Vertrag geschlossen wurde und 
dabei auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden. Darüber hinaus übermitteln wir die 
zur Betreuung Ihrer Versicherungsverträge benötigten Daten an den zuständigen Vermittler, der diese zu Beratungszwecken 
verarbeitet. 
 
Spezialisierte Unternehmen unserer Unternehmensgruppe sowie externe Dienstleister: 
Spezialisierte Unternehmen unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 
Gruppe verbundenen Unternehmen in gemeinsam nutzbaren Verfahren wahr. Daten von Antragstellern und Versicherten 
können in zentralisierten Verfahren wie Telefonate, Post, Inkasso von diesen Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. 
 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten auch externer Dienstleister. 
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Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung 
teilnehmen, können Sie der Übersicht in diesem Antrag sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.allianz.de/datenschutz entnehmen oder bei uns anfordern. 
 
Rückversicherer: 
Einige der von uns übernommenen Risiken versichern wir zusätzlich bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu 
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Sollte ein 
Rückversicherer in Ihrem Fall involviert sein, werden Sie eigens informiert. Zudem ist es in Einzelfällen möglich, dass der 
Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung 
unterstützt. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre Daten an weitere Empfänger übermitteln, z.B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten. 
 
Dauer der Datenspeicherung 
 
Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Wir bewahren 
Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet 
sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch 
sowie der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn volle Jahre. 
 
Betroffenenrechte 
 
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
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Widerspruchsrecht 
 
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen. 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben genannten Adresse, mit dem Zusatz „An den 
Datenschutzbeauftragten“. 
 
Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Behörde 
ist: 
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach. 
 
Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
 
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der 
Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere 
Informationen dazu entnehmen Sie bitte den beiliegenden Hinweisen zum HIS. 
 
Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
 
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls 
überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von Daten mit dem von 
Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 
 
Bonitätsauskünfte 
 
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen insbesondere in der Kfz-Haftpflichtversicherung notwendig ist, 
fragen wir bei der infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Informationen zur Beurteilung Ihres 
allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 
 
Die infoscore Consumer Data GmbH verarbeitet personenbezogene Daten, um ihren Vertragspartnern Informationen zur 
Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos z. B. bei Abschluss eines Versicherungsvertrages zur Verfügung zu stellen. Die 
Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und sofern die Interessen und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Das berechtigte Interesse ist 
insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z. B. Abschluss eines 
Versicherungsvertrages). 
 
Nähere Informationen gem. Art 14 DSGVO über die infoscore Consumer Data GmbH stellt Ihnen diese hier 
[https://finance.arvato.com/icdinfoblatt] zur Verfügung. Sie können die Informationen auch unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern. 
 
Soweit darüber hinaus Bonitätsauskünfte eingeholt werden sollen, erheben wir Informationen nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung. 
 
Datenübermittlung in ein Drittland 
 
Sollten wir nach dem 25.05.2018 Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirt-schaftsraums (EWR) übermitteln, 
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt 
wurde oder andere an-gemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvor-schriften 
oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Diese können Sie dann im Internet unter www.allianz.de/datenschutz 
abrufen oder bei uns anfordern. 
 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
 
In der Risikoprüfung nutzen wir auch automatisierte Verfahren zur Einschätzung individueller Risiken. Auf Basis Ihrer 
Angaben bei Antragstellung entscheiden wir dann automatisiert, zu welchen Bedingungen Versicherungsschutz geboten 
werden kann, wie (z.B. über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsbeitrag). 
 
Die automatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Prüfung und Gewichtung 
der Informationen. 
 
Dabei ist das Ergebnis der Risikoprüfung auf das jeweilige Produkt abgestimmt mit folgenden Prüfungsergebnissen: 
 ohne Erschwernis oder 
 nicht versicherbar oder 
 Prüfung im Innendienst. 
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Unsere Annahmeentscheidungen sind auf statistische Datenmodelle und Expertenwissen  gestützt, die kontinuierlich 
weiterentwickelt werden und die Basis unserer Risikoprüfung bilden. 
 
Automatisierte Entscheidungen über Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistungen bei Glasschäden in der Kfz-
Kaskoversicherung beruhen auf den mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen, wie dem Versicherungsvertrag und 
den allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie auf den von den Kraftfahrzeugherstellern erstellten Empfehlungen zu 
Preisen und Vorgaben zu Reparaturdauer und -methodik. 
 
Auflistung der eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister 
 
 Allianz Deutschland AG (Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung; Vertragsverwaltung und Leistungsbearbeitung) 
 Allianz Technology SE (Shared-Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe) 
 AZT Automotive GmbH (Allianz Zentrum für Technik, Schadendatenanalyse in der Kfz-Versicherung) 
 Allianz Kunde und Markt GmbH (Erbringung von Tätigkeiten und Dienstleistungen, die mit dem Marktauftritt und der 

übergreifenden Kundenansprache und Kundensteuerung in Zusammenhang stehen) 
 Allianz Rechtsschutz-Service GmbH (selbstständige Schadenbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung) 
 Allianz Handwerker Services GmbH (Beauftragung, Koordination und Abrechnung von Dienstleistern und Handwerkern) 
 AWP Service Deutschland GmbH (Assistancedienstleistungen) 
 rehacare GmbH, Gesellschaft der medizinischen und beruflichen Rehabilitation (Reha-Dienstleistungen) 
 VLS Versicherungslogistik GmbH (Posteingangsbearbeitung) 
 KVM ServicePlus - Kunden- und Vertriebsmanagement GmbH (vertriebs- und kundennahe Serviceleistungen, 

Telefonservice) 
 Allianz Esa cargo & logistics GmbH (Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und 

Schadenbearbeitung für Transportversicherungen) 
 Allianz Esa EuroShip GmbH (Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung für 

Boote und Yachten, gewerbliche Schifffahrt 
 Audatex AUTOonline GmbH (Unterstützung bei der Kfz-Schadenfeststellung und -abwicklung) 
 Control€xpert GmbH (Schadenmanagement für motorisierten Fahrzeuge) 
 Crawford & Company (Deutschland) GmbH (Schadenfeststellung und -bearbeitung) 
 DEKRA Claims Services GmbH (Schadenbearbeitung) 
 DEKRA Automobil GmbH (Schadenfeststellung) 
 Eucon GmbH (Kfz- und Sachschadenmanagement) 
 GDV Dienstleistungs-GmbH & Co.KG (Zentralruf der Autoversicherer) 
 IBM Deutschland GmbH (IT-Wartung) 
 IMB Consult GmbH (Unterstützung bei der Erstellung medizinischer Gutachten in der Unfallversicherung)  
 Intelligent Mechatronic Systems Inc. (Canada; Telematikdatenerfassung und -verwaltung für Telematiktarife in der Kfz-

Versicherung) 
 KrollOntrack GmbH (Datenrettung) 
 Mondial Kundenservice GmbH (MKS) (Schadenbearbeitung in der Kfz- und Sachversicherung) 
 Allianz Agrar Aktiengesellschaft (Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung in der Agrarversicherung) 
 sachcontrol GmbH (CRP im Bereich Leitungswasserschäden) 
 Schaden-Schnell-Hilfe GmbH (Schadenfeststellung in der Kfz-Versicherung) 
 Schweitzer Gruppe GmbH (Schadenbearbeitung in der Kfz-Versicherung) 
 Rechtsanwälte Wagner Pauls Kalb (Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren) 
 Seghorn Inkasso GmbH (Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren)  
 Sirius Inkasso GmbH (Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren) 
 Toptranslation GmbH (Übersetzungen) 
 Entsorgungsunternehmen (datenschutzgerechte Vernichtung von Papierunterlagen) 
 Gutachter (medizinische und pflegerische Begutachtung in der Unfallversicherung sowie Gutachtenerstellung in der 

Sachversicherung) 
 Rechtsanwälte (Beschaffung von Ermittlungsakten) 
 Regulierungsstellen Ausland (Schadenbearbeitung, Regulierung von Auslandsschäden) 
 Sachverständige (Schadenfeststellung in der Haftpflicht-, Kfz- und Sachversicherung) 
 Spezialisten für Autoglas (Reparatur von Autoglasschäden) 
 verbaneum GmbH (vertriebs- und kundennahe Serviceleistungen, Telefonservice Pflanzen- und Tierversicherung) 
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Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf 
Grundlage der Art. 13 und 14 DSGVO 
 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der 
Schadenbearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie 
Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH 
übermitteln (HIS-Anfrage) können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu 
Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen 
gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche 
Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-
Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, 
die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende 
Versicherungsunternehmen, übermittelt. 
 
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: 
www.informa-his.de 
 
Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH 
 
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS der 
Versicherungswirtschaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei der 
Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu 
erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung eines 
Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten können. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Dies ist zulässig, 
soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, 
sofern nicht die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. 
 
Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder über die 
Regulierung von Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen für die diesbezügliche 
Entscheidungsfindung zur Verfügung. 
 
Herkunft der Daten der informa HIS GmbH 
 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden. 
 
Kategorien der personenbezogenen Daten 
 
Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der informa HIS GmbH – abhängig von der Versicherungsart bzw. -sparte – die 
Daten der Anfrage mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie das 
anfragende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung, über die Sie gegebenenfalls von dem 
Versicherungsunternehmen gesondert informiert werden, speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken oder 
Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. Zu 
Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung 
gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden. 
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Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von 
Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden.  
 
Dauer der Datenspeicherung 
 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit. 
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht. 
 
Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt: 
Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des 
vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung 
zu einer Person erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. 
Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen Fällen 10 Jahre. 
 
Betroffenenrechte 
 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der 
Verarbeitung. Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten 
genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die für die informa HIS 
GmbH zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 
Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS ist die für das Versicherungsunternehmen 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 
 
Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der 
betroffenen Person ergeben, unter der unten genannten Adresse widersprochen werden. 
Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude 
gespeichert hat und an wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies gerne mit. Sie 
können dort unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH 
aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer 
Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS GmbH 
folgende Angaben von Ihnen: 
 
 Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 
 Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre 
 Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder 

II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich. 
 Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments 

erforderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags). 
 
Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa 
HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch 
via Internet unter: www.informa-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen. 
 
Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten 
 
informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68 
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611/880870-0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung 
Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@informa.de. 
 
 

  
 


